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Erklärung zur Unternehmensführung nach §289 a HGB 
 
 

Veröffentlichungen 2009-2011 
 
 

2010/2011: 
 
Erklärung zur Unternehmensführung nach §289 a HGB  
 
 
I. Erklärung gemäß § 161 des Aktiengesetzes (Entsprechenserklärung zum 

Deutschen Corporate Governance Kodex) 
 
Am 25.11.2010 haben Vorstand und Aufsichtsrat die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG 
abgegeben, nach der die Splendid Medien AG die Empfehlungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010 unter Angabe von Ausnahmen und der 
entsprechenden Begründungen erfüllt. 
 
 

Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats 
der Splendid Medien AG  

zu den Empfehlungen der  
“Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ gemäß § 161 

AktG 

 
Einleitung 
Nach § 161 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Aktiengesell-
schaft jährlich zu erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil 
des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der "Regierungs-
kommission Deutscher Corporate Governance Kodex" entsprochen wurde und wird oder 
welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht. Die Er-
klärung ist auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft öffentlich zugänglich zu ma-
chen. 
 
Der Deutsche Corporate Governance Kodex ("Kodex") enthält Regelungen unterschiedli-
cher Bindungswirkung. Neben den gesetzlich verbindlichen Regelungen des geltenden 
Aktienrechts enthält er Empfehlungen, von denen die Gesellschaften abweichen können; 
in diesem Falle sind sie aber verpflichtet, dies jährlich offen zu legen und zu begründen. 

 

Erklärung 
Die vorangegangene Entsprechenserklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der Splendid 
Medien AG  datiert vom 26. März 2010. Die nachfolgende Erklärung bezieht sich auf den 
Kodex in seiner Fassung vom 26. Mai 2010, veröffentlicht im elektronischen Bundesan-
zeiger am 02. Juli 2010. Vorstand und Aufsichtsrat der Splendid Medien AG erklären, 
dass den Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance 
Kodex" mit folgenden Maßgaben entsprochen wurde und wird. 

 
 

1. Ziffer 2.3.2 



21.03.2012 2/16 

Die Gesellschaft soll allen in- und ausländischen Finanzdienstleistern, Aktionären und 
Aktionärsvereinigungen die Einberufung der Hauptversammlung mitsamt den Einbe-
rufungsunterlagen auf elektronischem Wege übermitteln, wenn die Zustimmungser-
fordernisse erfüllt sind. 

Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung vorschlagen, die Satzung 
dahingehend zu ändern, dass die Einberufung der Hauptversammlung mitsamt der 
Übermittlung der Einberufungsunterlagen auf elektronischem Wege erfolgen kann. 

Begründung: Die derzeit gültige Fassung der Satzung sieht die Einberufung der 
Hauptversammlung mitsamt der Übermittlung der Einberufungsunterlagen auf elekt-
ronischem Wege noch nicht vor. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptver-
sammlung einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten. 

2. Ziffer 2.3.3 Satz 2 

Auch bei der Briefwahl und der Stimmrechtsvertretung soll die Gesellschaft die Aktio-
näre unterstützen. 

Die Satzung der Splendid Medien AG sieht eine Stimmrechtsvertretung vor, bislang 
jedoch keine Briefwahl. 

Begründung: Die durch das ARUG eröffnete Möglichkeit der Briefwahl ist noch mit 
zahlreichen rechtlichen und praktischen Problemen behaftet. Zudem bietet die Splen-
did Medien AG den Aktionären bereits die Möglichkeit, einen von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter auf elektronischem Weg zu bevollmächtigen. Vorstand 
und Aufsichtsrat der Splendid Medien AG sehen daher  eine ausreichende Unterstüt-
zung der Aktionäre bei der Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte gewährleistet.  

3. Ziffer 4.1.5 

Der Vorstand soll bei der Besetzung von Führungsfunktionen im Unternehmen auf 
Vielfalt (Diversity) achten und dabei insbesondere eine angemessene Berücksichti-
gung von Frauen anstreben. 
 
Der Vorstand besetzt Führungspositionen nach fachlicher und persönlicher Eignung 
der Kandidaten/innen. Bei gleicher fachlicher und persönlicher Eignung wird der Vor-
stand auf Vielfalt (Diversity) achten und dabei insbesondere eine angemessene Be-
rücksichtigung von Frauen anstreben. 
 
Begründung: Der Vorstand wird die Auswahlkriterien Vielfalt sowie eine angemessene 
Berücksichtigung von Frauen bei der Besetzung von Führungspositionen im Unter-
nehmen beachten. Es muss aber weiterhin der Entscheidung des Vorstands obliegen, 
den/die fachlich und persönlich geeigneteste/n Kanditaten/-innen zu bestimmen. 
 

4. Ziffer 4.2.3 Absatz 2 und 3 
 
Die Vergütungsstruktur ist auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung auszurich-
ten. Die monetären Vergütungsteile sollen fixe und variable Bestandteile umfassen. 
Der Aufsichtsrat hat dafür zu sorgen, dass variable Vergütungsteile grundsätzlich eine 
mehrjährige Bemessungsgrundlage haben. Sowohl positiven als auch negativen Ent-
wicklungen soll bei der Ausgestaltung der variablen Vergütungsteile Rechnung getra-
gen werden. Sämtliche Vergütungsteile müssen für sich und insgesamt angemessen 
sein und dürfen insbesondere nicht zum Eingehen unangemessener Risiken verleiten. 
 
Als variable Vergütungsteile kommen z.B. auf das Unternehmen bezogene aktien- 
oder kennzahlenbasierte Vergütungselemente in Betracht. Sie sollen auf anspruchs-
volle, relevante Vergleichsparameter bezogen sein. Eine nachträgliche Änderung der 
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Erfolgsziele oder der Vergleichsparameter soll ausgeschlossen sein. Für außerordentli-
che Entwicklungen hat der Aufsichtsrat grundsätzlich eine Begrenzungsmöglichkeit 
(Cap) zu vereinbaren. 
 
Die Vorstandsverträge aller Vorstandsmitglieder sehen bereits fixe und variable Ver-
gütungsbestandteile vor. Mit Wirkung ab dem 01. Januar 2010 wird bei den variablen 
Vergütungsbestandteilen von Herrn Alexander Welzhofer und Herrn Michael Gawenda, 
deren Erfolgsziele jährlich neu zu vereinbaren sind, überwiegend auf eine mehrjährige 
Bemessungsgrundlage abgestellt. Dieser Teil der variablen Vergütung berücksichtigt 
auch negative Entwicklungen des Unternehmenserfolgs. Der mit Herrn Andreas R. 
Klein in seinem Vorstandsvertrag vereinbarte variable Vergütungsbestandteil ist bis 
zum Vertragsende festgeschrieben. Er hat keine mehrjährige Bemessungsgrundlage 
und berücksichtigt auch noch nicht negative Entwicklungen.  
 
In den Dienstverträgen der Vorstandsmitglieder ist derzeit keine Vereinbarungen für 
eine Begrenzungsmöglichkeit (Cap) für außerordentliche Entwicklungen getroffen. Die 
variablen Vergütungsbestandteile der Vorstandsmitglieder Alexander Welzhofer und 
Michael Gawenda sind aber ohnehin der Höhe nach begrenzt. 
 
Begründung: Die Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder Andreas R. Klein und 
Alexander Welzhofer haben eine feste Laufzeit bis zum 31. Dezember 2011, der An-
stellungsvertrag des Vorstandsmitglieds Michael Gawenda hat eine feste Laufzeit bis 
zum 30. Juni 2011.  Eine Änderung einzelner Vertragsbedingungen während der fest 
vereinbarten Laufzeit erscheint nicht angemessen. Der Aufsichtsrat beabsichtigt aber, 
bei Neuabschlüssen von Vorstandsverträgen die Kodexvorgaben zu variablen Vergü-
tungsbestandteilen und zu einer Begrenzungsmöglichkeit (Cap) für außerordentliche 
Entwicklungen zu beachten. Die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat regelt, dass 
der Aufsichtsrat bei Abschluss oder Änderung eines Vorstandsvertrags grundsätzlich 
eine Begrenzungsmöglichkeit (Cap) für außerordentliche Entwicklungen zu vereinba-
ren hat. 

 
6. Ziffer 5.1.2 Absatz 1 Satz 1 und 2 

 
Der Aufsichtsrat bestellt und entlässt die Mitglieder des Vorstands. Bei der Zusam-
mensetzung des Vorstands soll der Aufsichtsrat auch auf Vielfalt (Diversity) achten 
und dabei insbesondere eine angemessene Berücksichtigung von Frauen anstreben.  
 
Der Aufsichtsrat besetzt Vorstandspositionen insbesondere nach fachlicher und per-
sönlicher Eignung der Kandidaten/innen. Bei gleicher fachlicher und persönlicher Eig-
nung wird der Aufsichtsrat auf Vielfalt (Diversity) achten und dabei insbesondere eine 
angemessene Berücksichtigung von Frauen anstreben. 
 
Begründung: Der Aufsichtsrat wird die Auswahlkriterien Vielfalt sowie eine angemes-
sene Berücksichtigung von Frauen bei der zukünftigen Besetzung von Vorstandsposi-
tionen im Unternehmen beachten. Es muss aber weiterhin der Entscheidung des Auf-
sichtsrats obliegen, den/die fachlich und persönlich geeigneteste/n Kanditaten/-innen 
zu bestimmen. 

 

7. Ziffer 5.1.2 Absatz 1 Satz 1 und 3 
 

Der Aufsichtsrat bestellt und entlässt die Mitglieder des Vorstands. Er soll gemeinsam 
mit dem Vorstand für eine langfristige Nachfolgeplanung sorgen.  

 
Der Aufsichtsrat hat bisher nicht gemeinsam mit dem Vorstand eine Nachfolgepla-
nung vorgenommen.   
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Begründung: Angesichts der Zusammensetzung und Altersstruktur des Vorstandes 
der Splendid Medien AG sehen Aufsichtsrat und Vorstand eine Nachfolgeplanung der-
zeit nicht als erforderlich an.  
 

 
8.  Ziffer 5.3.1 Satz 1 

 
Der Aufsichtsrat soll abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Unterneh-
mens und der Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden.  
 
Der Aufsichtsrat der Splendid Medien AG hat keine Ausschüsse gebildet. 
 
Begründung: Der Aufsichtsrat der Splendid Medien AG besteht aus drei Mitgliedern. 
Angesichts dieser geringen Größe des Aufsichtsrats erübrigt sich die Einrichtung von 
Ausschüssen. 

 

9. Ziffer 5.3.2 Satz 1 
 
Der Aufsichtsrat soll einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) einrichten, der sich 
insbesondere mit Fragen der Rechnungslegung, des Risikomanagements und der 
Compliance, der erforderlichen Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, der Erteilung 
des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwer-
punkten und der Honorarvereinbarung befasst. 
 
Der Aufsichtsrat der Splendid Medien AG hat keinen gesonderten Prüfungsausschuss 
eingerichtet. 
 
Begründung: Der Aufsichtsrat der Splendid Medien AG besteht aus drei Mitgliedern. 
Angesichts dieser geringen Größe des Aufsichtsrats erübrigt sich die Einrichtung von 
Ausschüssen. 
 

10. Ziffer 5.3.3 
 
Der Aufsichtsrat soll einen Nominierungsausschuss bilden, der ausschließlich mit Ver-
tretern der Anteilseigner besetzt ist und dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge 
an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten vorschlägt. 
 
Der Aufsichtsrat der Splendid Medien AG hat keinen gesonderten Nominierungsaus-
schuss eingerichtet. 
 
Begründung: Der Aufsichtsrat der Splendid Medien AG besteht aus drei Mitgliedern. 
Angesichts dieser geringen Größe des Aufsichtsrats erübrigt sich die Einrichtung von 
Ausschüssen. 

 

11. Ziffer 5.4.1 Abs. 2 und 3 
 

 
Der Aufsichtsrat soll für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benennen, die unter 
Beachtung der unternehmensspezifischen Situation die internationale Tätigkeit des 
Unternehmens, potentielle Interessenkonflikte, eine festzulegende Altersgrenze für 
Aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt (Diversity) berücksichtigen. Diese konkreten Ziele 
sollen insbesondere eine angemessene Beteiligung von Frauen vorsehen. 
 
Vorschläge des Aufsichtsrats an die zuständigen Wahlgremien sollen diese Ziele be-
rücksichtigen. Die Zielsetzung des Aufsichtsrats und der Stand der Umsetzung sollen 
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im Corporate Governance Bericht veröffentlicht werden. 
 

 Der Aufsichtsrat der Splendid Medien AG hat bereits derzeit ein Höchstalter für Mit-
glieder des Aufsichtsrates vorgegeben. Welche der in Ziffer 5.4.1 Abs. 2 des Kodex 
genannten konkreten Ziele darüber hinaus unter Beachtung der unternehmensspezifi-
schen Situation der Splendid Medien AG für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats 
sinnvoll sind, prüft der Aufsichtsrat zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Entsprechenser-
klärung noch intern. Nach Abschluss dieser internen Analyse wird der Aufsichtsrat 
ggf. weitere konkrete Ziele für seine Zusammensetzung - insbesondere unter einer 
angemessenen Beteiligung von Frauen - formulieren. Da diese Prüfung zum Zeitpunkt 
der Abgabe dieser Entsprechenserklärung noch andauert, wird vorläufig eine Abwei-
chung von Ziffer 5.4.1 Abs. 2 und Abs. 3 DCGK erklärt. 

 
12. Ziffer 5.4.1 Abs. 4 
 

 Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen die für ihre Aufgaben erforderlichen Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen eigenverantwortlich wahr. Dabei sollen sie von der Gesell-
schaft angemessen unterstützt werden. 

Da derzeit noch unklar ist, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die 
Unterstützung der Aus- und Fortbildung der Aufsichtsratsmitglieder seitens der Ge-
sellschaft als angemessen angesehen werden kann, wird vorsorglich eine Abweichung 
von Ziffer 5.4.1 Abs. 4 Satz 2 DCGK erklärt. 
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13. Ziffer 5.4.6 Abs. 2 Satz 1 
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrates sollen neben einer festen, eine erfolgsorientierte 
Vergütung erhalten. 
 
Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten laut Satzung der Splendid Medien AG ausschließ-
lich eine feste jährliche Vergütung in folgender Höhe: 
 
Dr. Ralph Drouven: 20.000 Euro 
Bernd Kucera:  15.000 Euro 
Manuel Obermayer: 10.000 Euro 
 
Begründung: Der Aufsichtsrat kann den Unternehmenserfolg nur eingeschränkt be-
einflussen, da er selbst keine Geschäftsführungsbefugnisse besitzt und die Geschäfts-
leitung nicht veranlassen kann, bestimmte Maßnahmen vorzunehmen. Für die Erfül-
lung seiner gesetzlichen Überwachungsaufgabe bedarf der Aufsichtsrat weder eines 
Anreizes noch einer Belohnung in Form einer am Unternehmenserfolg orientierten 
Vergütung. 

 

14. Ziffer 7.1.2. Satz 4 
 
Der Konzernabschluss soll binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende, die Zwischen-
berichte sollen binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraumes, öffentlich zugäng-
lich sein. 
 
Die Splendid Medien AG veröffentlicht ihren Konzernabschluss binnen 90 Tagen nach 
Geschäftsjahresende. Die Veröffentlichung der Zwischenmitteilungen der Geschäfts-
führung erfolgt binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraumes. Der Halbjahresfi-
nanzbericht wird weiterhin erst binnen 60 Tagen nach Ende des Berichtszeitraumes 
veröffentlicht.  
 
Begründung: Die regelmäßige Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts innerhalb 
des vom Kodex empfohlenen Zeitraumes wäre nur bei einer mit Kosten verbundenen 
Vergrößerung des internen Rechnungswesens möglich. 

 
Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen nach pflichtgemäßer Prüfung voraussichtlich am 28. 
März 2011 die jährliche Entsprechenserklärung zu aktualisieren. Nach Abgabe der Erklärung 
können Sie diese unter www.splendidmedien.com/Das Unternehmen/Corporate Governance 
finden.  
 
 
II. Praktiken der Unternehmensführung 
 
Vorstand und Aufsichtsrat beachten die gesetzlichen Anforderungen, die Bestimmungen der 
Satzung der Splendid Medien AG sowie den Deutschen Corporate Governance Kodex, dem 
mit den in der vorstehenden Erklärung gemäß § 161 AktG angegebenen Ausnahmen ent-
sprochen wird. 
 
Darüber hinaus wendet die Splendid Medien AG folgende Unternehmenspraktiken an: 
 
Risikobericht 
Als ein auch international agierendes Unternehmen ist die Splendid Medien AG unterschiedlichen 
Risiken ausgesetzt. Ziel des Risikomanagementsystems der Splendid Medien AG ist es, Einzelrisiken 
zu identifizieren und transparent aufzubereiten, angemessen zu steuern sowie geeignete Vorsorgemaß-
nahmen in die Entscheidungen und Geschäftsprozesse zu integrieren und diese Maßnahmen kontinu-

www.splendidmedien.com/Das
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ierlich anzupassen, weiter zu entwickeln sowie zu optimieren.  
 
Risikomanagement 
Eine frühestmögliche und vollständige Erfassung der bestehenden und potenziellen wesent-
lichen Risiken erfolgt kontinuierlich durch den Vorstand, die Geschäftsführer sowie das Ma-
nagement. Die wesentlichen Risiken der Gruppe werden in einem Risikokatalog zusammen-
gestellt und anhand der Kriterien „wirtschaftliches Verlustpotenzial“ und „Eintrittswahrschein-
lichkeit“ bewertet. Angemessene, überschaubare und beherrschbare Risken werden bewusst 
eingegangen, wenn sie gleichzeitig einen angemessenen Ertrag erwarten lassen oder un-
vermeidbar sind. Risiken aufgrund von Fremdverschulden oder durch höhere Gewalt werden 
nach Möglichkeit versichert. Für alle anderen Risiken werden geeignete Gegensteuerungs-
maßnahmen festgelegt. Die Wirksamkeit der Steuerungsmaßnahmen sowie die Risikositua-
tion insgesamt werden mindestens zweimal jährlich überarbeitet und aktualisiert.  
 
Die Gesamtverantwortung für das Risikomanagement trägt der Vorstand. Er gibt die Risiko-
politik vor und entscheidet über die Gesamtheit der von der Splendid-Gruppe zu tragenden 
Risiken sowie über die Steuerungsmaßnahmen zur Risikovermeidung- bzw. -reduzierung. 
Der Vorstand veranlasst die Pflege des zentralen Risikokatalogs, in dem alle wesentlichen 
Risiken, die entsprechenden Risikobewertungen sowie die Gegenmaßnahmen zusammen-
geführt sind. Auf Basis des Risikokatalogs wird mindestens zweimal jährlich ein Bericht für 
den Vorstand erstellt. Treten zwischenzeitlich Risiken auf, die einen wesentlichen Einfluss 
auf die Risikolage der Gruppe haben, wird der Vorstand umgehend informiert. Der Aufsichts-
rat erhält mindestens zweimal jährlich einen ausführlichen Bericht über das Risikomanage-
ment der Splendid-Gruppe. 
 
Die Konzeption und die Funktionsfähigkeit des Risikomanagements sind Gegenstand der 
Konzernabschlussprüfung. 
 
Corporate Compliance 
Gemäß Ziffer 4.1.3 des Deutschen Corporate Governance Kodex Kodex hat der Vorstand für 
die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien zu 
sorgen und wirkt auf deren Beachtung durch die Konzernunternehmen hin. Diesem Ziel dient 
eine vom Vorstand verabschiedete Corporate Compliance-Richtlinie, die insbesondere zur 
Prävention von Korruptionsfällen und sonstigen Rechtsverstößen dienen soll. Der Vorstand 
und das Management sind für die Einhaltung der Richtlinie verantwortlich. Das Management 
und die Mitarbeiter wurden auch im Jahr 2010 entsprechend unterwiesen. Im Rahmen re-
gelmäßiger Abfragen wird über mögliche Verstöße berichtet. Des Weiteren ist ein Complian-
ce Manager als Ansprechpartner bei Entdeckung möglicher Verstöße gegen den Prinzipien-
katalog eingesetzt. Es sind bisher keine Verstöße gegen die Richtlinie aufgetreten. 
 
Internes Kontrollsystem (IKS) 
Ziel des internen Kontrollsystems der Splendid Medien AG ist es, das Vermögen des Unter-
nehmens zu sichern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Die Überprüfung der Einhal-
tung interner Vorgaben, gesetzlicher Vorschriften sowie eines ordnungsgemäßen Rech-
nungs- und Berichtswesens sind Maßnahmen im Rahmen des IKS. Die Kontrollaktivitäten 
zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der Rechnungslegung werden 
auf alle Funktionsbereiche der Gesellschaft bezogen und umfassen beispielhaft die Analyse 
von Sachverhalten und Entwicklungen im Rahmen des Konzern- Controllings. Die Trennung 
von Verwaltungs-, Ausführungs-, Abrechnungs- und Genehmigungsfunktionen und deren 
Wahrnehmung durch verschiedene Personen in wichtigen Funktionsbereichen reduziert die 
Möglichkeit zu vermögensschädigenden Handlungen. Bei wesentlichen Geschäftsvorfällen 
besitzen der Vorstand bzw. die Geschäftsführung der Tochtergesellschaften zudem Ent-
scheidungs- bzw. Kontrollfunktion. 
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III. Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat sowie Zusammensetzung 
und Arbeitsweise ihrer Ausschüsse 

 
Die Splendid Medien AG ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und verfügt als 
solche über eine duale Führungs- und Kontrollstruktur, bestehend aus Vorstand und Auf-
sichtsrat. Die beiden Gremien arbeiten zum Wohl des Unternehmens eng zusammen. 
 
Vorstand 
Der Vorstand leitet das Unternehmen mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung in eigener 
Verantwortung. Dabei gilt der Grundsatz der Gesamtverantwortung, d.h. die Mitglieder des 
Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Geschäftsführung. Sie ent-
wickeln die Unternehmensstrategie und sorgen in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat für de-
ren Umsetzung. Die Grundsätze der Zusammenarbeit des Vorstands sind in der 
Geschäftsordnung des Vorstands zusammengefasst. Diese sowie der Geschäftsverteilungs-
plan des Vorstands regeln insbesondere die Ressortzuständigkeiten der einzelnen Vor-
standsmitglieder, die dem Gesamtvorstand vorbehaltenen Angelegenheiten, die Beschluss-
fassung sowie die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden des Vorstands. Der Vorstand der 
Splendid Medien AG besteht derzeit aus drei Mitgliedern.  
 
Aufsichtsrat 
Der Aufsichtsrat berät den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens und überwacht seine 
Tätigkeit. Er bestellt und entlässt die Mitglieder des Vorstands, beschließt das Vergütungs-
system für die Vorstandsmitglieder und setzt deren jeweilige Gesamtvergütung fest. Er ist 
darüber hinaus befugt, Hauptversammlungen einzuberufen. Der Aufsichtsrat der Splendid 
Medien AG besteht aus drei Mitgliedern. Er bildet keine Ausschüsse. Die Grundsätze der 
Zusammenarbeit des Aufsichtsrats sind in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats geregelt.  
 
Schließlich enthalten die Satzung der Splendid Medien AG sowie die Geschäftsordnung des 
Vorstands einen Katalog von Geschäften, für die der Vorstand der Zustimmung des Auf-
sichtsrats bedarf. Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat ist ebenfalls in 
der Satzung sowie in den Geschäftsordnungen von Vorstand und Aufsichtsrat geregelt. 
 
Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat  
Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten im Interesse und zum Wohle der Splendid Medien AG 
eng zusammen. Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der 
Geschäfte. Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend 
über den Gang der Geschäfte, die strategischen Entwicklungen, über die Lage des Konzerns 
und alle relevanten Fragen der Unternehmensplanung. Für bedeutende Geschäftsvorgänge 
legt die Geschäftsordnung für den Vorstand Zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrats fest.  
 
Ausschüsse des Vorstands 
Der Vorstand hat keine Ausschüsse gebildet. 
 
Ausschüsse des Aufsichtsrats 
Der Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse gebildet. 
 
 
IV. Aktionäre und Hauptversammlung 
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Die Aktionäre der Splendid Medien AG nehmen ihre Rechte in der Hauptversammlung wahr. 
Die jährliche Hauptversammlung der Splendid Medien AG findet innerhalb der ersten acht 
Monate des Geschäftsjahres statt. Den Vorsitz der Hauptversammlung führt der Aufsichts-
ratsvorsitzende. Die Hauptversammlung entscheidet über alle ihr durch das Gesetz zuge-
wiesenen Aufgaben (u. a. Wahl der Aufsichtsratsmitglieder, Änderung der Satzung, Gewinn-
verwendung, Kapitalmaßnahmen).  
 
V. Corporate Governance Bericht 
 
Vorstand und Aufsichtsrat erstatten entsprechend den Vorgaben des Deutschen Corporate 
Governance Kodex im Geschäftsbericht einen Corporate Governance Bericht über die Cor-
porate Governance des Unternehmens. Der Corporate Governance Bericht wird nach seiner 
Verabschiedung durch Vorstand und Aufsichtsrat entsprechend Ziffer 3.10 des Deutschen 
Corporate Governance Kodex in seiner Fassung vom 26. Mai 2010 ergänzender Bestandteil 
dieser Erklärung zur Unternehmensführung. Er wird als Teil des Geschäftsberichts 2010 am 
31.3.2011 im Internet unter www.splendidmedien.com/Investor Services/Berichte & Analysen 
öffentlich zugänglich gemacht. 

www.splendidmedien.com/Investor
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2009-2010: 
 
Erklärung zur Unternehmensführung nach §289 a HGB 
 
 
I. Erklärung gemäß § 161 des Aktiengesetzes (Entsprechenserklärung zum 

Deutschen Corporate Governance Kodex) 
 
Am 25.11.2009 haben Vorstand und Aufsichtsrat die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG 
abgegeben, nach der die Splendid Medien AG die Empfehlungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex in der Fassung vom 18. Juni 2009 unter Angabe von Ausnahmen und der 
entsprechenden Begründungen erfüllt. 
 

Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats 
der Splendid Medien AG  

zu den Empfehlungen der  
“Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ gemäß 

§ 161 AktG 

 
Einleitung 
Nach § 161 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Aktiengesell-
schaft jährlich zu erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil 
des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der "Regierungs-
kommission Deutscher Corporate Governance Kodex" entsprochen wurde und wird oder 
welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht. Die Er-
klärung ist auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft öffentlich zugänglich zu ma-
chen. 
 
Der Deutsche Corporate Governance Kodex ("Kodex") enthält Regelungen unterschiedli-
cher Bindungswirkung. Neben den gesetzlich verbindlichen Regelungen des geltenden 
Aktienrechts enthält er Empfehlungen, von denen die Gesellschaften abweichen können; 
in diesem Falle sind sie aber verpflichtet, dies jährlich offen zu legen und zu begründen. 

 
Erklärung 
Vorstand und Aufsichtsrat der Splendid Medien AG haben die letzte Entsprechenserklä-
rung gemäß § 161 AktG am 26. November 2008 abgegeben. Die nachfolgende Erklärung 
bezieht sich für den Zeitraum vom 27. November 2008 bis zum 05. August 2009 auf die 
Kodexfassung vom 06. Juni 2008. Für den Zeitraum ab dem 06. August 2009 bezieht 
sich die nachfolgende Erklärung auf die Anforderungen des Kodex in seiner Fassung vom 
18. Juni 2009, veröffentlicht im elektronischen Bundesanzeiger am 05. August 2009. 
Vorstand und Aufsichtsrat der Splendid Medien AG erklären, dass den Empfehlungen der 
"Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" mit folgenden Maßga-
ben entsprochen wurde und wird. 
 

1. Ziffer 3.8 Satz 4 und 5 
 
Schließt die Gesellschaft für den Vorstand eine D&O-Versicherung ab, ist ein 
Selbstbehalt von mindestens 10% des Schadens bis mindestens zur Höhe des Ei-
neinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des Vorstandsmitglieds zu verein-
baren. 

In einer D&O-Versicherung für den Aufsichtsrat soll ein entsprechender Selbstbe-
halt vereinbart werden. 
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Der Kodex in der Fassung vom 06. Juni 2008 enthielt die Empfehlung, bei Ab-
schluss von D&O-Versicherungen für Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder einen 
angemessenen Selbstbehalt zu vereinbaren (Ziffer 3.8 Satz 4). Der Kodex in der 
Fassung vom 18. Juni 2009 empfiehlt nunmehr die Vereinbarung eines Selbstbe-
halts nur noch für die D&O-Versicherung von Aufsichtsratsmitgliedern, während 
der Selbstbehalt bei Abschluss einer D&O-Versicherung für Vorstandsmitglieder 
gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Die von der Gesellschaft für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 
abgeschlossene, derzeit bestehende D&O-Versicherung sieht keinen Selbstbehalt 
vor.  

Mit Wirkung ab dem 01. Juli 2010 ist beabsichtigt, im Rahmen der Verlängerung 
bzw. eines Neuabschlusses der D&O-Versicherung einen Selbstbehalt für die Mit-
glieder des Vorstands und des Aufsichtsrats von mindestens 10% des Schadens 
bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung 
des Vorstandsmitglieds bzw. des Aufsichtsratsmitglieds vertraglich zu vereinbaren. 

Begründung: Für bereits bestehende D&O-Versicherungen von Vorständen besteht 
grundsätzlich erst ab dem 01. Juli 2010 die gesetzliche Pflicht zur Einführung ei-
nes Selbstbehalts. Für bestehende D&O-Versicherungen von Aufsichtsräten ist be-
absichtigt, in diesen zur Vereinheitlichung ebenfalls einen entsprechenden Selbst-
behalt zu vereinbaren. Eine Anpassung noch vor dem – gesetzlich vorgesehenen 
Termin – für die Anpassung der D&O-Versicherungen von Vorständen hält die 
Splendid Medien AG nicht für erforderlich.  

 

2. Ziffer 4.2.3 Absatz 2 
 
Die Vergütungsstruktur ist auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung auszu-
richten. Die monetären Vergütungsteile sollen fixe und variable Bestandteile um-
fassen. Der Aufsichtsrat hat dafür zu sorgen, dass variable Vergütungsteile grund-
sätzlich eine mehrjährige Bemessungsgrundlage haben. Sowohl positiven als auch 
negativen Entwicklungen soll bei der Ausgestaltung der variablen Vergütungsteile 
Rechnung getragen werden. Sämtliche Vergütungsteile müssen für sich und ins-
gesamt angemessen sein und dürfen insbesondere nicht zum Eingehen unange-
messener Risiken verleiten. 
 
Die in den derzeit bestehenden Vorstandsverträgen enthaltenen variablen Vergü-
tungsbestandteile entsprechen nicht in allen Teilen den Anforderungen des Kodex 
in der Fassung vom 18. Juni 2009. Die Vorstandsverträge haben eine feste Lauf-
zeit bis zum 31.12.2011 bei den Vorstandsmitgliedern Andreas R. Klein und Ale-
xander Welzhofer und bis zum 30.06.2011 bei Herrn Gawenda. Die den Regelun-
gen des Kodex entsprechenden gesetzlichen Regelungen zur Struktur der Vor-
standsvergütung sehen keine diesbezüglichen Übergangsvorschriften vor. Daher 
sind die neuen Regelungen ab Inkrafttreten beim Abschluss von Neuverträgen und 
bei Vertragsverlängerungen uneingeschränkt zu beachten. Im Hinblick auf beste-
hende Verträge ist der Aufsichtsrat verpflichtet, vertraglich eingeräumtes Ermes-
sen sowie vertragliche Gestaltungsspielräume und Anpassungsmechanismen ent-
sprechend zu nutzen. 
 
Begründung: Die derzeit bestehenden Abweichungen vom Kodex sind darin be-
gründet, dass die Vorstandsverträge bis zum 31.12.2011 bei den Vorstandsmit-
gliedern Andreas R. Klein und Alexander Welzhofer und bis zum 30.06.2011 bei 
Herrn Gawenda fest abgeschlossen sind. Es ist beabsichtigt, die Kodexvorgaben 
bei Änderungen und Neuabschlüssen von Vorstandsverträgen zu beachten. 
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3. Ziffer 5.3.2 Satz 1 
 
Der Aufsichtsrat soll einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) einrichten, der 
sich insbesondere mit Fragen der Rechnungslegung, des Risikomanagements und 
der Compliance, der erforderlichen Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, der Er-
teilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, der Bestimmung von Prü-
fungsschwerpunkten und der Honorarvereinbarung befasst. 
 
Der Aufsichtsrat der Splendid Medien AG hat keinen gesonderten Prüfungsaus-
schuss eingerichtet. 
 
Begründung: Der Aufsichtsrat der Splendid Medien AG besteht aus drei Mitglie-
dern. Angesichts dieser geringen Größe des Aufsichtsrats erübrigt sich die Einrich-
tung von Ausschüssen. 

 

4. Ziffer 5.3.3 
 
Der Aufsichtsrat soll einen Nominierungsausschuss bilden, der ausschließlich mit 
Vertretern der Anteilseigner besetzt ist und dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvor-
schläge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten vorschlägt. 
 
Der Aufsichtsrat der Splendid Medien AG hat keinen gesonderten Nominierungs-
ausschuss eingerichtet. 
 
Begründung: Der Aufsichtsrat der Splendid Medien AG besteht aus drei Mitglie-
dern. Angesichts dieser geringen Größe des Aufsichtsrats erübrigt sich die Einrich-
tung von Ausschüssen. 

 

5. Ziffer 5.4.1 
 
Bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern soll darauf geachtet wer-
den, dass dem Aufsichtsrat jederzeit Mitglieder angehören, die über die zur ord-
nungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkei-
ten und fachlichen Erfahrungen verfügen. Dabei soll auch auf eine festzulegende 
Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder geachtet werden. 
 
Ein Höchstalter für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat ist derzeit nicht vorgesehen. 
Es ist aber beabsichtigt, die Satzung im Rahmen der nächsten ordentlichen 
Hauptversammlung entsprechend zu ergänzen. 

 
Begründung: Die Splendid Medien AG ist grundsätzlich davon überzeugt, dass ein 
kompetenter Rat der Aufsichtsratsmitglieder unabhängig von ihrem Alter ist. Um 
den aktuellen Entwicklungen dennoch Rechnung zu tragen, ist beabsichtigt, zu-
künftig eine Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder festzulegen. Eine Anpassung 
vor der nächsten ordentlichen Hauptversammlung hält die Splendid Medien AG 
aufgrund der damit verbundenen Kosten nicht für erforderlich und angemessen. 

 

6. Ziffer 5.4.6 Abs. 2 Satz 1 
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrates sollen neben einer festen, eine erfolgsorientierte 
Vergütung erhalten. 
 
Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten laut Satzung der Splendid Medien AG aus-
schließlich eine feste jährliche Vergütung in folgender Höhe: 
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Dr. Ralph Drouven: 20.000 Euro 
Bernd Kucera: 15.000 Euro 
Manuel Obermayer: 10.000 Euro 
 
Begründung: Der Aufsichtsrat kann den Unternehmenserfolg nur eingeschränkt 
beeinflussen, da er selbst keine Geschäftsführungsbefugnisse besitzt und die Ge-
schäftsleitung nicht veranlassen kann, bestimmte Maßnahmen vorzunehmen. Für 
die Erfüllung seiner gesetzlichen Überwachungsaufgabe bedarf der Aufsichtsrat 
weder eines Anreizes noch einer Belohnung in Form einer am Unternehmenserfolg 
orientierten Vergütung. 

 

7. Ziffer 7.1.2. Satz 4 
 
Der Konzernabschluss soll binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende, die Zwi-
schenberichte sollen binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraumes, öffent-
lich zugänglich sein. 
 
Die Splendid Medien AG veröffentlicht ihren Konzernabschluss binnen 90 Tagen 
nach Geschäftsjahresende. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2009 erfolgt die 
Veröffentlichung der Quartalsfinanzberichte binnen 60 Tagen nach Ende des Be-
richtszeitraumes. Beginnend mit dem Geschäftsjahr 2010 wird die Veröffentli-
chung der Zwischenmitteilungen der Geschäftsführung binnen 45 Tagen nach En-
de des Berichtszeitraumes erfolgen. Der Halbjahresfinanzbericht wird weiterhin 
erst binnen 60 Tagen nach Ende des Berichtszeitraumes veröffentlicht.  
 
Begründung: Die regelmäßige Veröffentlichung der Quartalsfinanzberichte sowie 
des Halbjahresfinanzberichts innerhalb des vom Kodex empfohlenen Zeitraumes 
wäre nur bei einer mit Kosten verbundenen Vergrößerung des internen Rech-
nungswesens möglich.  

 
Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen nach pflichtgemäßer Prüfung voraussichtlich am 26. 
März 2010 die jährliche Entsprechenserklärung zu aktualisieren. Nach Abgabe der Erklärung 
können Sie diese unter www.splendidmedien.com/Das Unternehmen/Corporate Governance 
finden.  
 
 
VI. Praktiken der Unternehmensführung 
 
Vorstand und Aufsichtsrat beachten die gesetzlichen Anforderungen, die Bestimmungen der 
Satzung der Splendid Medien AG sowie den Deutschen Corporate Governance Kodex, dem 
mit den in der vorstehenden Erklärung gemäß § 161 AktG angegebenen Ausnahmen ent-
sprochen wird. 
 
Darüber hinaus wendet die Splendid Medien AG folgende Unternehmenspraktiken an: 
 
 
Risikomanagement 
Eine frühestmögliche und vollständige Erfassung der bestehenden und potenziellen wesent-
lichen Risiken erfolgt kontinuierlich durch den Vorstand, die Geschäftsführer sowie das Ma-
nagement. Die wesentlichen Risiken der Gruppe werden in einem Risikokatalog zusammen-
gestellt und anhand der Kriterien „wirtschaftliches Verlustpotenzial“ und „Eintrittswahrschein-
lichkeit“ bewertet. Angemessene, überschaubare und beherrschbare Risken werden bewusst 
eingegangen, wenn sie gleichzeitig einen angemessenen Ertrag erwarten lassen oder un-
vermeidbar sind. Risiken aufgrund von Fremdverschulden oder durch höhere Gewalt werden 
nach Möglichkeit versichert. Für alle anderen Risiken werden geeignete Gegensteuerungs-

www.splendidmedien.com/Das
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maßnahmen festgelegt. Die Wirksamkeit der Steuerungsmaßnahmen sowie die Risikositua-
tion insgesamt werden mindestens zweimal jährlich überarbeitet und aktualisiert.  
 
Die Gesamtverantwortung für das Risikomanagement trägt der Vorstand. Er gibt die Risiko-
politik vor und entscheidet über die Gesamtheit der von der Splendid-Gruppe zu tragenden 
Risiken sowie über die Steuerungsmaßnahmen zur Risikovermeidung- bzw. -reduzierung. 
Der Vorstand veranlasst die Pflege des zentralen Risikokatalogs, in dem alle wesentlichen 
Risiken, die entsprechenden Risikobewertungen sowie die Gegenmaßnahmen zusammen-
geführt sind. Auf Basis des Risikokatalogs wird mindestens zweimal jährlich ein Bericht für 
den Vorstand erstellt. Treten zwischenzeitlich Risiken auf, die einen wesentlichen Einfluss 
auf die Risikolage der Gruppe haben, wird der Vorstand umgehend informiert. Der Aufsichts-
rat erhält mindestens zweimal jährlich einen ausführlichen Bericht über das Risikomanage-
ment der Splendid-Gruppe. 
 
Die Konzeption und die Funktionsfähigkeit des Risikomanagements sind Gegenstand der 
Konzernabschlussprüfung. 
 
Corporate Compliance 
Gemäß Ziffer 4.1.3 des Deutschen Corporate Governance Kodex Kodex hat der Vorstand für 
die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien zu 
sorgen und wirkt auf deren Beachtung durch die Konzernunternehmen hin. Diesem Ziel dient 
eine vom Vorstand verabschiedete Corporate Compliance-Richtlinie, die insbesondere zur 
Prävention von Korruptionsfällen und sonstigen Rechtsverstößen dienen soll. Der Vorstand 
und das Management sind für die Einhaltung der Richtlinie verantwortlich. Das Management 
und die Mitarbeiter wurden auch im Jahr 2009 entsprechend unterwiesen. Im Rahmen re-
gelmäßiger Abfragen wird über mögliche Verstöße berichtet. Des Weiteren ist ein Complian-
ce Manager als Ansprechpartner bei Entdeckung möglicher Verstöße gegen den Prinzipien-
katalog eingesetzt. Es sind bisher keine Verstöße gegen die Richtlinie aufgetreten. 
 
Internes Kontrollsystem (IKS) 
Ziel des internen Kontrollsystems der Splendid Medien AG ist es, das Vermögen des Unter-
nehmens zu sichern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Die Überprüfung der Einhal-
tung interner Vorgaben, gesetzlicher Vorschriften sowie eines ordnungsgemäßen Rech-
nungs- und Berichtswesens sind Maßnahmen im Rahmen des IKS. Die Kontrollaktivitäten 
zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der Rechnungslegung werden 
auf alle Funktionsbereiche der Gesellschaft bezogen und umfassen beispielhaft die Analyse 
von Sachverhalten und Entwicklungen im Rahmen des Konzern- Controllings. Die Trennung 
von Verwaltungs-, Ausführungs-, Abrechnungs- und Genehmigungsfunktionen und deren 
Wahrnehmung durch verschiedene Personen in wichtigen Funktionsbereichen reduziert die 
Möglichkeit zu vermögensschädigenden Handlungen. Bei wesentlichen Geschäftsvorfällen 
besitzen der Vorstand bzw. die Geschäftsführung der Tochtergesellschaften zudem Ent-
scheidungs- bzw. Kontrollfunktion. 
 
 
 
VII. Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat sowie Zusammensetzung 

und Arbeitsweise ihrer Ausschüsse 
 
Die Splendid Medien AG ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und verfügt als 
solche über eine duale Führungs- und Kontrollstruktur, bestehend aus Vorstand und Auf-
sichtsrat. Die beiden Gremien arbeiten zum Wohl des Unternehmens eng zusammen. 
 
Vorstand 
Der Vorstand leitet das Unternehmen mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung in eigener 
Verantwortung. Dabei gilt der Grundsatz der Gesamtverantwortung, d.h. die Mitglieder des 
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Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Geschäftsführung. Sie ent-
wickeln die Unternehmensstrategie und sorgen in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat für de-
ren Umsetzung. Die Grundsätze der Zusammenarbeit des Vorstands sind in der 
Geschäftsordnung des Vorstands zusammengefasst. Diese sowie der Geschäftsverteilungs-
plan des Vorstands regeln insbesondere die Ressortzuständigkeiten der einzelnen Vor-
standsmitglieder, die dem Gesamtvorstand vorbehaltenen Angelegenheiten, die Beschluss-
fassung sowie die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden des Vorstands. Der Vorstand der 
Splendid Medien AG besteht derzeit aus drei Mitgliedern.  
 
Aufsichtsrat 
Der Aufsichtsrat berät den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens und überwacht seine 
Tätigkeit. Er bestellt und entlässt die Mitglieder des Vorstands, beschließt das Vergütungs-
system für die Vorstandsmitglieder und setzt deren jeweilige Gesamtvergütung fest. Er ist 
darüber hinaus befugt, Hauptversammlungen einzuberufen. Der Aufsichtsrat der Splendid 
Medien AG besteht aus drei Mitgliedern. Er bildet keine Ausschüsse. Die Grundsätze der 
Zusammenarbeit des Aufsichtsrats sind in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats geregelt.  
 
Schließlich enthalten die Satzung der Splendid Medien AG sowie die Geschäftsordnung des 
Vorstands einen Katalog von Geschäften, für die der Vorstand der Zustimmung des Auf-
sichtsrats bedarf. Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat ist ebenfalls in 
der Satzung sowie in den Geschäftsordnungen von Vorstand und Aufsichtsrat geregelt. 
 
Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat  
Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten im Interesse und zum Wohle der Splendid Medien AG 
eng zusammen. Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der 
Geschäfte. Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend 
über den Gang der Geschäfte, die strategischen Entwicklungen, über die Lage des Konzerns 
und alle relevanten Fragen der Unternehmensplanung. Für bedeutende Geschäftsvorgänge 
legt die Geschäftsordnung für den Vorstand Zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrats fest.  
 
Ausschüsse des Vorstands 
Der Vorstand hat keine Ausschüsse gebildet. 
 
Ausschüsse des Aufsichtsrats 
Der Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse gebildet. 
 
 
VIII. Aktionäre und Hauptversammlung 
 
Die Aktionäre der Splendid Medien AG nehmen ihre Rechte in der Hauptversammlung wahr. 
Die jährliche Hauptversammlung der Splendid Medien AG findet innerhalb der ersten acht 
Monate des Geschäftsjahres statt. Den Vorsitz der Hauptversammlung führt der Aufsichts-
ratsvorsitzende. Die Hauptversammlung entscheidet über alle ihr durch das Gesetz zuge-
wiesenen Aufgaben (u. a. Wahl der Aufsichtsratsmitglieder, Änderung der Satzung, Gewinn-
verwendung, Kapitalmaßnahmen).  
 
IX. Corporate Governance Bericht 
 
Vorstand und Aufsichtsrat erstatten entsprechend den Vorgaben des Deutschen Corporate 
Governance Kodex im Geschäftsbericht einen Corporate Governance Bericht über die Cor-
porate Governance des Unternehmens. Der Corporate Governance Bericht wird nach seiner 
Verabschiedung durch Vorstand und Aufsichtsrat entsprechend Ziffer 3.10 des Deutschen 
Corporate Governance Kodex in seiner Fassung vom 18. Juni 2009 ergänzender Bestandteil 
dieser Erklärung zur Unternehmensführung. Er wird als Teil des Geschäftsberichts 2009 am 
31.3.2010 im Internet unter www.splendidmedien.com/Investor Services/Berichte & Analysen 
öffentlich zugänglich gemacht. 
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